
Artikel 28 GG 
 

1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des 

republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses 
Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk 
eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und 
geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind 
auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft 
wahlberechtigt und wählbar. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten 
Körperschaft die Gemeindeversammlung treten. 

 2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten 

der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung 
zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen 
Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die 
Gewährleistung der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen 
Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit 
Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle. 

 3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung der Länder den 

Grundrechten und den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 entspricht. 

 

Artikel 5 GG 

 1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 

und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu 
unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

 2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 

Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem 
Recht der persönlichen Ehre. 

 3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre 

entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 

 

Artikel 20 GG 

 1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer 

Bundesstaat. 

 2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und 

Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 
Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. 

 3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende 

Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 

 4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle 

Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 
 

 


